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Klimawandel und Gerechtigkeit

Grußwort von Bischof Manfred Scheuer zur Energiefachtagung „Erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Mobilitätsmanagement in kirchlichen Einrichten“, Haus Marillac, Innsbvuck, 3. Dezember 2009

Der Klimaschutz gehört zu den wesentlichen Herausforderungen, wenn es um den Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung geht. Der bevorstehenden UN-Konferenz der Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention vom 7. bis 18. Dezember 2009 in Kopenhagen kommt eine entscheidende Bedeutung für eine von Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Gemeinwohl geprägte Entwicklung zu.[1]
Der Klimawandel, der im Wesentlichen durch menschliche Aktivitäten verursacht ist, stellt im globalen Ausmaß – das machen die Prognosen des Internationalen Weltklimarates deutlich – eine erhebliche Gefährdung der Lebensgrundlagen der heutigen und der kommenden Generationen sowie der Artenvielfalt in der Natur dar. Die Auswirkungen des Klimawandels bedrohen Leben, Gesundheit, Nahrung und Sicherheit – und damit grundlegende Menschenrechte – von vielen hundert Millionen Menschen. Sie führen zu Landflucht und gefährden den Frieden. Der Klimawandel ist nicht eine Frage des Schicksals, sondern eine ethische Herausforderung menschlichen Handelns im Sinne der Frage, was gutes und gelungenes Leben ausmacht, eine ethische Frage von Solidarität und Gerechtigkeit.
Nach christlicher Überzeugung stellt der Umgang mit der natürlichen Umwelt „eine Verantwortung gegenüber den Armen, den künftigen Generationen und der ganzen Menschheit dar.“[2] Die Natur ist für Christen eine Gabe des Schöpfers, die dem Menschen zur Nutzung und Bewahrung anvertraut wurde. Deshalb setzt sich die Kirche für den Klimaschutz ein: Sie „hat eine Verantwortung für die Schöpfung und muss diese Verantwortung auch öffentlich geltend machen“[3].
Der Klimaschutz ist die Nagelprobe für die ernsthafte Bereitschaft aller gesellschaftlichen Akteure, Nachhaltigkeit und globale Solidarität im 21. Jahrhundert praktisch umzusetzen. Die Entwicklungsländer emittieren pro Kopf ihrer Bevölkerungen viel weniger Treibhausgase als die Industrieländer. Sie sind jedoch von ihren Auswirkungen am stärksten betroffen. Daher stehen die Industriestaaten nicht nur in einer besonderen Verpflichtung, beim Klimaschutz mit spürbaren Maßnahmen voranzugehen. Sie stehen auch in der Verantwortung, die ärmeren und besonders betroffenen Länder beim Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Vermeidung der negativen Folgen des Klimawandels und zur Anpassung an geänderte Lebensbedingungen zu unterstützen. Gleichwohl ist nach dem Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortung auch die Bereitschaft der Schwellen- und Entwicklungsländer erforderlich, sich auf konkrete Emissionsreduktionsziele für einen effektiven und globalen Klimaschutz zu einigen. Ein zentraler Punkt der Klimagerechtigkeit ist auch die faire Verteilung der noch nicht vermeidbaren und gerade noch tolerablen Treibhausgas-Emissionen. Aufgrund ihrer historischen Verantwortung und gegenwärtigen Klimaschädigung müssen die Industrieländer ihren Pro-Kopf-Ausstoß deshalb erheblich stärker verringern als die Schwellen- und vor allem die Entwicklungsländer.
Das Klima ist ein öffentliches Gut. Jeder einzelne trägt zwar nur geringfügig zu dessen Schädigung bei, aber alle leiden – wenn auch in höchst unterschiedlichem Ausmaß – unter den negativen Auswirkungen. Investitionen für den Klimaschutz müssen durch entsprechende wirksame Rahmenbedingungen gesichert werden. Die Festlegung solcher Regeln ist das Gebot der Stunde, denn nach Ablauf des Kyoto-Protokolls im Jahr 2012 ist ein neuer globaler Gesellschaftsvertrag für nachhaltigen und gerechten Klimaschutz mit konkreten Reduktionszielen und detaillierten Finanzierungsplänen unverzichtbar. Unverbindliche Absichtserklärungen reichen dauerhaft für einen echten globalen Bewusstseinwandel im Hinblick auf die existentielle Notwendigkeit des Klimaschutzes nicht aus. Es müssen völkerrechtlich verbindliche Klimaschutzziele und Maßnahmen vereinbart werden.

Langfristig ist der Fortbestand eines menschenwürdigen Daseins auf effektive Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen sowie zur entsprechenden Kompetenzbildung angewiesen. Langfristig gibt es hierzu aus Solidaritäts- und Gerechtigkeitserwägungen keine Alternative. In diesem Protokoll sollten verbindliche und terminierte globale und nationale Ziele zur schrittweisen Emissionsminderung festgelegt und verbindliche Zusagen für technische und finanzielle Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Umsetzung ihrer Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen gemacht werden. Zudem müssen Höchstgrenzen für den Ausstoß von Treibhausgasen festlegt werden, zu deren Unterschreitung durchaus flexible Mechanismen genutzt werden können, solange diese nicht die ärmeren Länder benachteiligen. Gelder aus dem Zertifikatenhandel sollten konsequent für Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel genutzt werden. Die Regeln müssen global gelten und Verstöße müssen sanktioniert werden können. Aus Solidarität mit den künftigen Generationen darf nach 2012 keine Lücke im globalen Klimaschutz entstehen. Wir brauchen jetzt einen neuen globalen Gesellschaftsvertrag, der das Klima und damit unsere Lebensgrundlagen wirksam schützt.
Der von Johann Baptist Metz geprägte Satz des Synodenbeschlusses „Unsere Hoffnung" - „Schließlich macht auch kein Glück der Enkel das Leid der Väter wieder gut, und kein sozialer Fortschritt versöhnt die Ungerechtigkeit, die den Toten widerfahren ist"[4] - muss angesichts des Klimawandels umgeschrieben, zumindest aber ergänzt werden: Schließlich macht auch kein Glück der Gegenwärtigen das Leid der Kindeskinder oder das Elend der außermenschli​chen Natur wieder gut, und kein ökonomisches Wachstum versöhnt die Ungerechtigkeit, die den Kommenden widerfahren wird. 
Völkerrechtlicher Umgang mit Klimaflüchtlingen
Die Frage, wie mit Klimaflüchtlingen politisch und völkerrechtlich umzugehen ist, ist bislang wenig diskutiert worden, innerhalb des internationalen Rechtssystems sind sie (noch) nicht anerkannt. - Da die dro​henden Klimaänderungen von der ganzen Staatengemeinschaft, vor allem von den Industrieländern, verursacht werden, müssten Umweltflüchtlinge auch unter den Schutz der Völkergemeinschaft gestellt werden. Es gilt, „rechtzeitig geeignete institutionelle Verankerungen für den Rechtsstatus von Um​weltflüchtlingen zu erarbeiten."[5] Eine Mög​lichkeit, so Frank Biermann, wäre „die Vereinbarung eines Zusatzprotokolls zur Genfer Flüchtlingskonvention oder eines eigenständigen völkerrechtlichen Instru​ments, das für Umweltflüchtlinge einen besonderen Schutzstatus schafft und vor allem die internationale Gemeinschaft auf finanzielle und technische Hilfe zum Schutz der Flüchtlinge verpflichtet"[6].

Sturmläuten für gerechtes Klima während UN-Klimakonferenz

Anlässlich der UN-Klimakonferenz senden Kirchenglocken auf der ganzen Welt ein deutliches hörbares Signal an die Politik: „Schaffen Sie ein Klima der Gerechtigkeit!“

Am Sonntag, den 13. Dezember um 15.00 Uhr, werden in Europa, wie auch in allen anderen Teilen der Erde, katholische und evangelische Pfarren Sturm für ein gerechtes Klima läuten – Alle österreichischen Pfarren sind aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen und Sturm für ein gerechtes Klimaabkommen zu läuten! Nach dem Glockenläuten laden wir ein, gemeinsam für ein gutes Abschließen der Verhandlungen zu beten. www.klimafairbessern.koo.at
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